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Einleitung

Immer wieder rickt in den Mittelpunkt
die Frage: ,Wie kann ich meine Erfin-
dung kostenginstig schitzen?”. Auch
im Rahmen einer Prasentation einer Er-
findung tritt die Frage auf, ob es sinnvoll
ist, das Gesprach mit einer Geheimhal-
tungsvereinbarung zu beginnen, um zu
verhindern, dass die mdgliche Erfindung
ungewollt durch Dritte benutzt, herge-
stellt und/oder ver6ffentlicht wird.

Es wird also ein Instrument bendétigt, mit
dem bereits im Vorfeld, d. h. vor den
Prasentationen der Erfindung, beispiels-
weise auf Messen oder bei Geschafts-
partnern, die Erfindung kostenglinstig
gesichert werden kann. Hier bietet das
Instrumentarium ,provisorische Patent-
anmeldung” die ideale Plattform, um
diese Aufgabe zu I6sen.

Die provisorische Patentanmeldung ist
ausschliesslich eine Offenbarung der
Erfindung und sichert fir diese Offenba-
rung einen Anmeldetag von dem ab die
Erfindung geschiitzt werden kdénnte.
Schutz besteht jedoch nur dann, wenn
eine fach- und formgerechte Patentan-
meldung, aufgesetzt auf diese Offenba-
rung, innerhalb der 12 Monate ab An-
meldetag durchgefihrt wird. Ansonsten
wird die provisorische Patentanmeldung
derart behandelt, als wére sie nie einge-
reicht worden. Die provisorische Patent-
anmeldung ist somit als Erfindungssiche-
rung zu verstehen, mit der 12 Monate

vorlaufiger Schutz weltweit erreicht
werden kann.

I. Vorgehensweise

a. Hinterlegung beim Deutschen
Patent und Markenamt

Um den notwendigen Anmeldetag flr
die Offenbarung der Erfindung zu erhal-
ten, ist es erforderlich, die Offenbarung
vorzubereiten. Die Offenbarung sollte
das gesamte Wissen Uber die Erfindung
beinhalten, da ausschlieBlich auf dieser
Grundlage dieser Offenbarung innerhalb
der 12 Monate eine fach- und formge-
rechte Patentanmeldung ausgearbeitet
werden kann. Informationen, die nicht in
dieser Offenbarung fixiert sind, erhalten
nicht den Anmeldetag, an dem die provi-
sorische  Patentanmeldung hinterlegt
worden ist, sondern den jeweiligen tat-
sachlichen Anmeldetag.

Daher ist es ausserst wichtig, den Of-
fenbarungsgehalt exakt und umfangreich
auszuarbeiten, weswegen es sich drin-
gend empfiehlt, die Mitarbeit eines Pa-
tentanwalts fir die Ausfiihrung und Kon-
trolle der ausreichenden Offenbarung
heranzuziehen.

Ausgehend von dem Stand der Technik,
der der Erfindung vorangegangen ist,
sind die Nachteile des Standes der
Technik sowie die Problemstellung der
Erfindung (Aufgabe) zu nennen. Viel
Sorgfalt ist auf die Vorteile und auf die
expliziten Ausfihrungsbeispiele der Er-
findung zu legen, da auf diesem Offen-
barungsgehalt innerhalb der 12 Monats-
frist folgende Nachanmeldungen An-
spriche (die den Schutzbereich der Er-
findung bestimmen) gebildet werden.

Formale Voraussetzungen sind nicht zu
beachten. Deswegen ist es nicht erfor-
derlich (auch nicht empfehlenswert)
Anspriche und eine Zusammenfassung
einzureichen. Es genligt somit aus-
schlieBlich der gesamte Offenbarungs-
hinweis, so wie er oben strukturiert be-
schrieben worden ist, als auch Zeich-
nungen. Die Zeichnungen kénnen sich

1/5
www.technik-recht.de
© 2007, Wolfgang Heisel




auf das Prinzip der Erfindung beschran-
ken. Technische Zeichnungen sind nicht
notwendig. Auch eine Prototypen Pra-
sentation oder ahnliche Funktionsnach-
weise fir die Erfindung sind nicht not-
wendig.

Der Offenbarungsgehalt wird mit Nen-
nung eines Anmelders (Inhaber der pro-
visorischen Patentanmeldung) beim
Deutschen Patent- und Markenamt ein-
gereicht. Es werden keine amtlichen
Geblihren beglichen. Innerhalb einer kur-
zen Frist von maximal 4 Wochen ab
Anmeldetag CUbersendet das Deutsche
Patent- und Markenamt eine offizielle
Empfangsbescheinigung, aus der das
amtliche Aktenzeichen sowie der An-
meldetag hervorgeht. Die Offenbarung
ist mit dem Tag der Hinterlegung beim
Deutschen Patent- und Markenamt gesi-
chert.

b. Weitere Schritte bei der proviso-
rischen Patentanmeldung

Aufgrund dessen, dass keine Anmelde-
geblhren beglichen worden sind, erfolgt
innerhalb von 3 Monaten ab Anmeldetag
die offizielle Zurickweisung der Patent-
anmeldung. Hierzu Ubersendet das Deut-
sche Patent- und Markenamt eine ent-
sprechende Mitteilung und beruft sich
darauf, dass fur die Patentanmeldung
keine Anmeldegebihr beglichen worden
ist.

Dieses Vorgehen ist soweit korrekt.
Trotz dieser Zurlickweisung besteht wei-
terhin die Moglichkeit, innerhalb der 12
Monatsfrist ab dem Anmeldetag aufset-
zend auf diese provisorische Patentan-
meldung eine sogenannte Nachanmel-
dung durchzufihren. Die Nachanmel-
dung muss dann die erforderlichen Krite-
rien (formal und fachgerecht) erflllen.

Um einen amtlichen Nachweis zu erhal-
ten, welche Offenbarung an dem An-
meldetag hinterlegt worden ist, besteht
unabhéangig davon ob die Anmeldung
nun weiterverfolgt wird oder nicht, die
Moglichkeit einen sogenannten Priori-
tatsbeleg beim Deutschen Patent- und
Markenamt zu bestellen. Es handelt sich
dabei um einen urkundlichen Nachweis,

welche Offenbarung an dem besagten
Anmeldetag getatigt worden ist.

II. Recherche

Parallel oder auch zeitversetzt ist es
moglich, auf der Grundlage der Offenba-
rung, die bereits schriftlich far die Hin-
terlegung beim Deutschen Patent- und
Markenamt verfasst worden ist, eine
Recherche durchzufiihren. Die Recher-
che hat das Ziel, zu prifen, ob der erfin-
dungswesentliche Gedanke neu und
erfinderisch ist. Recherchen werden von
fihrenden Unternehmen durchgefihrt.
Wir empfehlen allerdings, die Recherche
entweder unmittelbar Uber das Deutsche
Patent- und Markenamt oder aber Uber
das Osterreichische Patentamt durchfiih-
ren zu lassen. Das Osterreichische Pa-
tentamt hat den Vorteil, dass die Re-
cherche innerhalb eines wesentlich kur-
zeren Zeitraumes zur Verfligung steht.
Zudem ist sie kostenglinstiger.

Mit dem Ergebnis der Patentrecherche
kann dann die Erfindung beurteilt wer-
den, ob diese die erforderliche Neuheit
und erfinderische Téatigkeit sowie die
gewerbliche Anwendbarkeit aufweist.

lll. Prasentation der Erfindung

Mit dem darauffolgenden Tag auf den
Anmeldetag besteht die Méglichkeit, die
Erfindung Dritten zu prasentieren. Die
Anmeldung ist hinterlegt und hat einen
Anmeldetag erhalten, so dass eine Pra-
sentation nicht die Neuheit der Erfindung
gefahrdet.

Zudem kann Uber die Erfindung frei ge-
sprochen werden, da der gesamte Of-
fenbarungsgehalt der Erfindung hinter-
legt worden ist. Eine Geheimhaltungs-
vereinbarung ist damit nicht mehr not-
wendig. Hemmnisse, die zu Beginn einer
Prasentation entstehen und zwar durch
vorlegen einer entsprechenden Geheim-
haltungsvereinbarung, sind damit voll-
standig weggeraumt.

Es ist darauf zu achten, dass bei der
Prasentation der Erfindung nur diese
Merkmale auch prasentiert werden, die
in der Offenbarung niedergeschrieben
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sind. Wird mehr offenbart, beispielswei-
se Weiterentwicklungen etc, so sind
diese nicht von dem Offenbarungsgehalt
der provisorischen Patentanmeldung
abgedeckt. Damit ware dann, sofern
keine weitere Hinterlegung erfolgt ist,
die Offenbarung der weiteren Merkmale
neuheitsschadlich und eine Patentan-
meldung waére so in dieser Form nicht
mehr moglich.

IV. Entscheidung iiber die Fortfiih-
rung der Patentanmeldung

Innerhalb der 12 Monatsfrist, gerechnet
vom Anmeldetag ist zu entscheiden, ob
die Anmeldung weitergefiihrt werden
soll, so dass der vorlaufige Schutz in
einem tatsachlichen Schutz umgewan-
delt werden konnte und es ist gleichzei-
tig zu entscheiden, in welche Lander die
Erfindung erstreckt werden soll. Durch
Beanspruchung der sogenannten Priori-
tét, ndmlich dem Anmeldetag der provi-
sorischen Patentanmeldung, wird dann
entweder eine nationale Patentanmel-
dung, ein nationales Gebrauchsmuster,
eine europaische Patentanmeldung oder
eine internationale  Patentanmeldung
durchgeflihrt. Hierbei ist zu beachten,
dass es sicherlich notwendig ist, den
Anmeldetext zu Uberarbeiten, so dass
fur die Uberarbeitung des Textes sowie
far die Anspruchsformulierung und die
form- und fachgerechte Ausarbeitung
der Nachanmeldung weitere Kosten an-
fallen.

Sofern die Frist von 12 Monaten nicht
berlicksichtigt wird (diese Frist ist auch
nicht verlangerbar), so ist es nicht mehr
moglich, den Anmeldetag der provisori-
schen Patentanmeldung zu beanspru-
chen. An sich wére eine neue Hinterle-
gung notwendig, jedoch, sofern eine
Prasentation, d. h. eine Veréffentlichung
des erfinderischen Gedankens bereits
erfolgt ist, ist eine Patentierung nicht
mehr moglich, da die Neuheit nicht mehr
gegeben ist. Daher ist sehr sorgfaltig
und genau die Frist zu berechnen und zu
beachten. Eine Beachtung fihrt dazu,
dass kein Monopol auf die Erfindung
weltweit mehr erlangt werden kann.

V. Vorteile des Verfahrens der pro-
visorischen Patentanmeldung

Das deutsche Patentgesetz sieht vor,
dass Erfindungen dann einen Anmelde-
tag zugeteilt bekommen, wenn sie an
dem Anmeldetag schriftlich ausreichend
gegentber dem Deutschen Patent- und
Markenamt offenbart worden sind. Mit
Hilfe dieser provisorischen Patentanmel-
dung ist dies moglich. Es fallen keine
amtlichen Gebulhren an und Formerfor-
dernisse, die teilweise zur Zurickwei-
sung einer Patentanmeldung flhren
kdénnten, missen nicht beachtet werden.

Daher ist es durchaus madglich, die pro-
visorische Patentanmeldung selbst zu
formulieren. Es wird jedoch empfohlen,
den Offenbarungsgehalt von einem
Fachmann, beispielsweise einem Patent-
anwalt, exakt priifen zu lassen, da dieser
dann aufbauend auf dieser provisori-
schen Patentanmeldung eine fach- und
formgerechte Patentanmeldung ausarbei-
ten muss.

Die provisorische Patentanmeldung ist
sehr schnell auszufiihren, d. h. unmittel-
bar vor Messen (maximal 24 Stunden
vor der Publikation) kdnnen die Offenba-
rungen beim Deutschen Patent- und
Markenamt hinterlegt werden.

Zudem kann die provisorische Patent-
anmeldung als Nachweis dienen, zu ei-
nem definierten Zeitpunkt die Erfindung
bereits fertiggestellt zu haben, um so
beispielsweise ein Vorbenutzungs- oder
Weiterbenutzungsrecht nachzuweisen
oder auch um eine Dokumentation fir
entsprechend maoglicherweise entstan-
dene Urheberrechte bereithalten zu koén-
nen.

VI. Nachteile des Verfahrens

Eine der wesentlichen Nachteile des
Verfahrens besteht darin, dass nur fir
diejenigen Merkmale Schutz erzielt wer-
den kann, die ausreichend in der Offen-
barung zum Anmeldetag dokumentiert
worden sind. Werden innerhalb des Zeit-
raums vom Anmeldetag bis zum Ablauf
der 12 Monatsfrist Weiterentwicklungen
getatigt, so kénnen die zwar in der
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Nachanmeldung, basierend auf der Of-
fenbarung aufgesetzt werden, erhalten
jedoch einen neuen, namlich den Tat-
sachlichen, Anmeldetag, an dem die
Weiterentwicklung eben (auch zusam-
men mit der urspringlichen Offenba-
rung) hinterlegt worden ist. Daher be-
steht die Gefahr, dass bei Gesprachen
bereits Uber die Weiterentwicklungen
gesprochen wird, diese jedoch noch
nicht hinterlegt worden sind.

Sofern die provisorische Patentanmel-
dung selbst durchgefiihrt wird, besteht
die Gefahr darin, dass nicht ausreichend
Offenbarungsgehalt geschaffen wird, auf
dessen Basis die Nachanmeldung ausge-
arbeitet werden kann. Dies fihrt dazu,
dass Merkmale, die nur unzureichend,
teilweise oder auch gar nicht offenbart
worden sind, auch einen neuen Anmel-
detag erhalten. Sofern Uber diese Merk-
male jedoch bereits 6ffentlich diskutiert
worden ist, steht diese 6ffentliche Dis-
kussion neuheitsschadlich der Nachan-
meldung entgegen, so dass eine Patent-
anmeldung nicht mehr rechtskraftig er-
wirkt werden kann.

VIl. Zusammenfassung

Die provisorische Patentanmeldung ist
ein Instrumentarium, mit der sehr schnell
und auf sehr einfache Art und Weise und
zudem noch kostenglinstig eine ldeensi-
cherung durch Hinterlegung einer ent-
sprechenden Offenbarung durchgefihrt
werden kann. Die Mithilfe von Patent-
anwalten ist deshalb von Noéten, da der
Offenbarungsgehalt ausreichend und
umfassend sein muss, damit auf dieser
Basis eine entsprechende Nachanmel-
dung innerhalb der 12 Monatsfrist ab
dem Anmeldetag der provisorischen
Anmeldung erfolgen kann. Daher ist
ausserste Sorgfalt geboten.

Innerhalb der Frist von 12 Monaten kén-
nen dann entsprechende Interessenten
hinsichtlich der Erfindung befragt wer-
den, es kann versucht werden, die Erfin-
dung zu veraussern oder einen Lizenz-
partner zu finden oder mit entsprechen-
den Herstellern (ber die Erfindung zu
sprechen, ohne das es eine Geheimhal-
tungsvereinbarung bedarf. Der Schutz
besteht 12 Monate lang weltweit, so

dass eine Schutzeinschrankung auf
Deutschland im Vergleich zu der Ge-
heimhaltungsvereinbarung, nicht gege-
ben ist. Innerhalb der 12 Monatsfrist
muss aber auch entschieden werden, in
welche Lander die Patentanmeldung zu
Uberfdhren ist. Werden Lander nicht
beriicksichtigt, so wird die Erfindung in
diesen Landern frei.

Trotz der genannten Nachteile Uberwie-
gen die Vorteile dieses Instrumentari-
ums. Dieses Instrumentarium ist insbe-
sondere fir diejenigen Unternehmen
geeignet, die unmittelbar vor Prasentati-
onen die Erfindung in ihrem Grundkon-
zept geschltzt haben mochten, aber
auch fir solche Personen und Erfindern,
die noch nicht im Vorfeld abschatzen
kénnen, ob ihre Erfindung wirklich er-
folgreich produziert, hergestellt und/oder
vertrieben werden kann.

Gewerblicher Rechtsschutz
Intellectual Property
Propriéte Intellectuelle

HEISEL .
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Weltweiter Schutz fiir wenig Geld

# Fiir 310 Euro sind Ideen durch die provisorische Patentanmeldung ein Jahr lang geschiltzt

vor WorFoase Heser uno
(Jommor _
,Fﬁl]} TR AT

Einzelerfinders kann in Deutschland
erfolgreich vermarktet werden. [He
Generlerung elnes Parentachutzes Lot
jedach kostenintensiv und stellr daher
oft ein finanzielles Risiko fr den An-
melder dar. Auf der anderen Seite soll-
te die- Erfindung aber geschiitet sein,
bevor dariiber offenilich pesprochen
wird. Denn st eme Erfindung nicht
fiiehiE e, s 141 ale nicht mehr paten-

tierhiar, U diese Crus zu Hisen, bleter’

sich die sogenannte provisorische Pa-
tentanmeddungan, Fiir 310 Eure st die
Erfindung ein Jahr lang peschiitet.
Ein Unternehmen aus dem Bezirk
Hochrhetn-Bodenses hatte das be-
kannte Problem: Es wollie eine neue
Tdee bei einem potenziellen Kinden
pritsentieren, aber es stand von vorn-
herein fest, dass es keine Geheimbal-
fungsvereinbarung geben wiirde, D
nur nach ein Tag bis zur Présentation
zur Verflgung stand, entschioss sich
das Untemehmen, doch einen Pa-
rentanwill aufenguchen. Bisher hame
dlas Unternehmen die bei einer regu-
liiren Anmeldung anfallenden hohen
Kosten gescheut. Kach Beratung mit
ihrem Patentanwalt worde beschlos-
sen, mundchst elne kostenplinstige
provisorsche Patentanmeldung ein-
aurelchen, um so elnen vorliufigen
Sehut fiir die Idee zu erwirken, Einige
Maonate spiiter entschied sich ein Her-
steller fiir das Produkt, Damit konnte
das Untemnehmen das finanzielle Ri-

sikn abschiizen und entschied sich
anfgrond des Erfolgs fr eing weiter-
fihrende europiiische Patentanmel-

'g?s'feEi'ﬂ'ndlmgeims dung.

Dle provisorische Patentanmel dung
st eln Verfahren, mit dem der Erfinder
sedbiat selne Erfindung oder sein Ver-
fahren schilizen lassen kann, gumin-
dlest sowedt, dass er bffentlich dariiber
reden kann, Zudem gewinnt er ein
Jahr Zeit, vm g prifen, ob sich die Pa-
tentanmeldung lohnt, Urspringlich
fir Schiller. entwickelt, die an dem
Wetthewerb ,Jugend-forscht” (ellnah-
men und elnen Patentanwalt nicht be-
zahlen konnten, ist die provisorische
Patentanmeldung indessen fiir jedes-
manmn, ab Einzelerfinder oder Unter-
nehmen, gleichsam geelgnet.

Die provisorische Patent-
anmeldung muss keine be-

stimmt Form haben - auch
Diplomarbeiten zahlen.

Bei einer provisorischen Patentan-
meldung wird ein so genannter Offen-
barungsgehalt eingereicht, Dieser be-
inhaltet simtliche Belange der Frfin-
dung, mzﬁli&m Abvwandlungen, Wei-
terentwicklungen und Zelchnungen.
Die Darstellung it keinen bestimm-
ten Formerfordemissen unterworien,
5o dass auch Diplomarteiten, Studi-
enarbeiten oder sonstige Vortragsma-
nuskripte hinterlegt werden kinnen.
anspribche werden kelne formuliert.
JDahei sollie man eher zuviel als

mm : l:llﬁwp Fatent- und Rechisanwilte

wenig schreiben®, empfiehlt Patent-
anwitlt Wiriigang Helsel. Denn aus die-
sem  gesamten  Offenbarungsgehalt
wird dann inneshalb der nichsten 12
Monate, sofern sich der Erfolg ab-
zeichnet, cine formgerechie Patentan-
meldung durch einen Patentamwalt
ausgearbeitet. Der Clou ist dabe, dass
diese splitere ordentliche” Patentan.
meddung den Tag der vorangegange-
nen Offenbarung, die sogenannte
LFrioriti* beansprochen kann, das
heitt gurfickwirks, Verdffentlichungen
inder Zwischenzeit - auch die eigenen
- sind folglich unschiidlich, Die provi.
sottsche Patentanmeldung wird damit
zu einer Att Testhallon.

Aul der Grundlage der provisori-
schen Patentanmeldung kann parallel
zur Hinterlegung beim Deutschen Pa-
tent- und Markenam! kostengiinstig
(filr etwa 400 Eura] cine professionelle
Patentrecherche durchgefiihrt wer-
den. Das Rechercheargebnis, welches
innerhalb wenger Monate vom Deut-
schen Patent- und Markenamt (iber-
sandt wird, bringt Klarhelt Ober die
Stellung des miglichen Patents im
Hinblick auf den Stand 'der Technik,
Somit hat der Erfinder alle Grundla-
gen zusammengetragen, um iiber die
Weiterfilirung und den Aushau seines
miiglichen Patents zu entschelden,

Einen Machiedl hat die provisorsche
Anmeldung jedoch: Der Erfinder muss

- gofern er Schute fir seine Tdes Oher

die 12 Monate hinaus erwirken miich-
te - anf jeden Fall eine formperechie
Anmeldung (Patent- oder Gebranchs-
musteranmeldung) einrelchen, da an-
sonsten kein Schutz -auch nicht rick-
wirkend - besteht. Denn erst ein ertell-
tes Schutzrecht erifinet dessen ge-
richtliche Durchsetzbarkeit, Zudem
tritesd der Erfinder sich innerhalb der
Frist entschelden, ob er das Patent in
Deutschland oder dariiber hinaus
auch in anderen lindem schitzen
lasgen mébchte.

Dagegen stehen die Vortedls der pro-
visorlschen  Patentanmeldung  Mit
dem Anmeldetag wird seine Erfindung
pumindest zeitwelse pesichert Er
Fanm seine Idee pwanglos potenziellen
Interpssanten prisentieren und verif-
fentlichen. Kombiniert mit einer pro-
fessionellen Patentrecherche wird zu-
siitzlich dée elgentliche Patentierbar-
keit der Innovatlon abpeklirt. Und
i 2 geringen Kosten: Das Deutsche
Patent- und Mirkenamt berechnet filr
die Hinterlegung und die Recherche
inklusive Lieferung der Druckscheil-
ten 310 Euro, Im Vergleich hieray be-
teagen die Kosten fikr die Ausarbeitung
glner  formgerechien  Anmeldung
durch elnen Fatentanwalt im Normal-
fall etwa 2500 bis 3000 Buro je nach

Schwierigkeitsgrad plus amtliche Ge-
bihren

Patertansatt Dipl Ing. Wolfzang Heis
und Rechtsarwatt el Ddekop sind
Fariner der Kanzlel Hesel Cldekop,
Paterit- und Rechsamailiz in konstanz.

‘Die aiif das Gebnet des Gewerbhichen

Rechtsschutoes spezialiserle Kanzle
beerdt und verinitt Mandanten auch in
allen Fragen des Patentrechis

Im Intemet:
www technili-rechl.de

 Tipps zur Anmeldung
Uiy ginen méglichst weiten Offen-
har 211 schaften wnd eine
e Vorentiedr i die spatere o
denilichie Patentanmelding 2.~
S;m.'mﬁﬂmimmm in
provisorechen Hinteregung
dem arﬂ'kanmenh.rfbamm:im

einer Patertschiift zu folgen.
e ch il die Ausformuliesung ist

dabei die Orienbierung 2n
dis Feapenkatal
. Diehirmeren Sie: den Stand des

Testnik, der lhrer Memeng nach am
nid chisten zu Ihwer Edindung stebit
2. Erldutern Sie m Stichworten eine
Alsfithnng des unter Punlt 1
genannten Stendes der Technik
o [egen S entsprechends
Machweise, wie Zejtschiiften-
auselipe, Druckschinften bei,
3. Fihwen Sae kurz dhe Machtids tes
Standes der Technik {siehe Punkt 1)
sfichwariartg auf

A, hielche technische Froblem-
stallimg hiat sch irn Vorfeld fhrer
Efindung erpebeni -

5, ‘Wie list thee Efinduing dieses
tachnische Froblem Beschreiben
Sig Jhwe Erfindurg in Stichwren.
& Nermen Sie mogiche Alwand-
lurgsfarmen lhrer Erfindung oder
Ergiinzungen 2u der Erfindung, wie
site wrter Punkd 5:genannt ist

7. Schildern S shchwortert die
Vortede lhres Erfindung gegen(bes
deam unter Punkt 1 genanntan
Stand der Technik,

B, Falk: bersits Skizzen, Teschnur-
gen oder Abkaufidiagramme feer
Erfindung exstieren, fpen S
diese hinzu.

Weitere Ifis,

5/5

www.technik-recht.de

© 2007, Wolfgang Heisel



	Einleitung
	Vorgehensweise
	Hinterlegung beim Deutschen Patent und Markenamt
	Weitere Schritte bei der provisorischen Patentanmeldung


	Recherche
	Präsentation der Erfindung
	Entscheidung über die Fortführung der Patentanmeldung
	Vorteile des Verfahrens der provisorischen Patentanmeldung
	Nachteile des Verfahrens
	Zusammenfassung

